
 

 

 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Kurfürsten-Anlage 38-40 
69115 Heidelberg 

 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis 
- Veterinäramt und Verbraucherschutz - 

zur Gebietsfestlegung der Pufferzone und Festlegung der Seuchen-
bekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone betref-

fend die Afrikanische Schweinepest nach der Verordnung (EU) 
2016/429 zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) sowie der 

Schweinepest-Verordnung 
 
Aufgrund Art. 4 Abs. 1 VO (EU) 594/2023 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 lit. b), Abs. 2, 71 der 
VO (EU) 2016/429 i. V. m. §§ 14d und 14e der Schweinepest-Verordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 08. Juli 2020 (BGBl. I. S. 1605), die zuletzt durch Art. 
1 der Verordnung vom 06. November 2020 (BAnz AT 09.11.2020 V1) geändert worden 
ist, ergeht auf dem Gebiet des Rhein-Neckar-Kreises folgende 
 
 

Allgemeinverfügung 

I. 

Zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen wird zu-
sätzlich zu der in der Allgemeinverfügung des Rhein-Neckar-Kreises zur Gebietsfest-
legung der infizierten Zone und Festlegung der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in-
nerhalb dieser Restriktionszone betreffend die Afrikanische Schweinepest vom 
31.07.2024 festgelegten infizierten Zone folgende Sperrzone festgelegt: 

1. Eine Pufferzone. Die Außengrenze der Pufferzone im Rhein-Neckar-Kreis ist 
in dem als Anlage beigefügten Kartenausschnitt als rosa Linie dargestellt. Die 
innere Grenze der Pufferzone im Rhein-Neckar-Kreis ist identisch mit der süd-
lichen Grenze der infizierten Zone, die in dem als Anlage beigefügten Karten-
ausschnitt als orange Linie dargestellt ist. 

 

2. Sie betrifft ganz oder teilweise die Gemeinden:              

a) Stadt Weinheim, hier das Gebiet östlich der B3 bis zur B38, süd-östlich der 
B38 über Autobahnkreuz Weinheim und A659 bis zur Landesgrenze, 



Lützelsachsen, Hohensachsen, Ritschweier, Rippenweier, 
Oberflockenbach    

b) Gemeinde Heddesheim 
c) Gemeinde Hirschberg 
d) Stadt Schriesheim, hier die Stadt Schriesheim und Ursenbach 
e) Stadt Ladenburg 
f) Gemeinde Ilvesheim 
g) Gemeinde Edingen-Neckarhausen 
h) Gemeinde Dossenheim, hier das Gebiet westlich der B3 bis zur L531 und 

westlich der A5 

II. 

1.   In der Pufferzone gelten folgende Anordnungen: 

1.1. Wildschweine / Jagd betreffende Maßnahmen 
1.1.1. Für die Jagd gelten in der Pufferzone folgende Einschränkungen:  

a) Die Durchführung von Bewegungsjagden ist verboten. 
b) Ein Kontakt von bei der Jagd eingesetzten Hunden mit Schwarzwild 

ist zu vermeiden. 

1.1.2. Es wird zur verstärkten Bejagung von Wildschweinen in der Pufferzone 
aufgerufen.   

1.1.3. Jagdausübungsberechtige haben sicherzustellen, dass  

a) jedes erlegte Wildschwein der zuständigen Veterinärbehörde des 
Rhein-Neckar-Kreises (Mail: Veterinaeramt@Rhein-Neckar-Kreis.de) 
unverzüglich, unter Angabe des genauen Ortes (wenn möglich mit 
GPS-Daten) gemeldet wird,  

für den Fall, dass erlegte Wildschweine verwertet werden: 

b) jedes erlegte Wildschwein unverzüglich mit einer Wildmarke gekenn-
zeichnet und in auslaufsicheren Behältnissen zu der üblicherweise ge-
nutzten Wildkammer gebracht wird. Auch das Aufbrechen darf erst an 
diesem Ort erfolgen.  

1.1.4. Der Aufbruch und mögliche Wildbretreste eines jeden erlegten Wild-
schweins sind an einer Verwahrstelle in den dafür vorgesehenen Behältnis-
sen für den Zweck der unschädlichen Beseitigung in einem Verarbeitungs-
betrieb für Material der Kategorie 1 nach Art. 24 Abs. 1 Buchst. a der VO 
(EG) Nr. 1069/2009 zu entsorgen.  

1.1.5. Jagdausübungsberechtigte haben sicherzustellen, dass von jedem erleg-
ten Wildschwein Proben zur serologischen und virologischen Untersu-
chung auf Afrikanische Schweinepest entnommen werden und jeweils ein 



Probenbegleitschein ausgestellt wird. Jede Probe muss dem Veteri-
näramt des Rhein-Neckar-Kreises (Mail: Veterinaeramt@Rhein-Neckar-
Kreis.de) mit dem zugehörigen Probenbegleitschein nach dessen nähe-
ren Anweisung zur Verfügung gestellt werden.  

1.1.6. Jedes erlegte Wildschwein ist bis zum Vorliegen des negativen Unter-
suchungsergebnisses in der üblicherweise genutzten Wildkammer unter 
Kontrolle des Jagdausübungsberechtigten aufzubewahren. Bei einem posi-
tiven Untersuchungsergebnis müssen alle Tierkörper in der Wildkammer, 
die Kontakt zu dem positiv getesteten Tierkörper hatten, nach näherer An-
weisung der zuständigen Behörde durch speziell geschultes Personal un-
schädlich beseitigt werden.  

Für den Fall, dass erlegte Wildschweine nicht verwertet werden: 

1.1.7. Für den Fall, dass erlegte Wildschweine nicht verwertet werden, müs-
sen die Tierkörper mit einer Wildmarke gekennzeichnet, beprobt und an ei-
nem von der zuständigen Veterinärbehörde bestimmten Ort unschädlich be-
seitigt werden. Für jede Probe muss ein Probenbegleitschein ausgestellt 
werden. Sowohl die Probe als auch der Probenbegleitschein müssen dem 
Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises (Mail: Veterinaeramt@Rhein-
Neckar-Kreis.de) nach dessen näheren Anweisung zur Verfügung gestellt 
werden. 

1.1.8. Jagdausübungsberechtigte  
a) sind zu einer verstärkten Fallwildsuche nach verendeten Wildschwei-

nen aufgerufen,  
b) haben jedes verendet aufgefundene Wildschwein der zuständigen 

Veterinärbehörde des Rhein-Neckar-Kreises (Mail: Veterinaer-
amt@Rhein-Neckar-Kreis.de) unverzüglich, unter Angabe des ge-
nauen Fundortes (wenn möglich mit GPS-Daten) zu melden. Die 
Kennzeichnung, Probenahme, Bergung und unschädliche Beseiti-
gung der verendet aufgefundenen Wildschweine obliegt ausschließ-
lich dem vom Rhein-Neckar-Kreis bestimmten Personal. 

1.1.9. Hunde und Gegenstände (auch Fahrzeuge) sowie Schuhwerk, die bei 
jagdlichen Maßnahmen verwendet wurden und mit Wildschweinen oder mit 
Teilen von Wildschweinen in Berührung gekommen sind, sind zu reinigen 
und (im Falle von Gegenständen und Schuhwerk) mit einem gegen das 
ASP-Virus wirksamen Desinfektionsmittel gründlich zu behandeln. Hunde-
halter und Jagdausübungsberechtigte haben dies sicherzustellen. Perso-
nen, die mit Wildschweinen oder mit Teilen von Wildschweinen in Berüh-
rung gekommen sind, haben sich ebenfalls gründlich zu reinigen und min-
destens die Kontaktstellen mit einem wirksamen Mittel zu desinfizieren. 

1.1.10. Erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine oder deren Teile so-
wie Gegenstände, mit denen Wildschweine in Berührung gekommen sein 
können, dürfen in Hausschweinhaltungen nicht verbracht werden. 



Verbringungsverbote: 

1.1.11. Das Verbringen von lebenden Wildschweinen innerhalb und außerhalb 
der Pufferzone ist im gesamten und aus dem Gebiet des Rhein-Neckar-
Kreises verboten. 

1.1.12. Das Verbringen von in der Pufferzone erlegten Wildschweinen bzw. von 
frischem Wildschweinefleisch, Wildschweinefleischerzeugnissen, anderen 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs und sonstiger tierischer Neben- und Fol-
geprodukte, das oder die von Wildschweinen gewonnen wurde(n), ist inner-
halb der Pufferzone und aus dieser heraus verboten. Das Verbot gilt auch 
für den privaten häuslichen Gebrauch und für die Abgabe von kleinen Men-
gen von Wildschweinen oder Wildschweinfleisch direkt an den Endverbrau-
cher und örtliche Betriebe des Einzelhandels, die diese direkt an Endver-
braucher abgeben.   

1.2 Landwirtschaft betreffende Maßnahmen 

1.2.1.  Schweinehalter haben unverzüglich  

a) dem Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises (Mail:  
Veterinaeramt@Rhein-Neckar-Kreis.de) 

i) die Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nutzungsart 
und ihres Standortes sowie  

ii) die Anzahl der verendeten Schweine sowie jede Änderung anzuzei-
gen, 

iii) die Anzahl der erkrankten, insbesondere fieberhaft erkrankten 
Schweine zu melden. 

b) sämtliche Schweine so abzusondern, dass sie nicht mit wildlebenden 
Schweinen in Berührung kommen können,  

c) verendete oder erkrankte Schweine, bei denen der Verdacht auf Afrikani-
sche Schweinepest nicht ausgeschlossen werden kann, nach näherer An-
weisung der zuständigen Behörde serologisch und virologisch auf Afrika-
nische Schweinepest untersuchen zu lassen, 

d) Futter, Einstreu, Beschäftigungsmaterial und sonstige Gegenstände, mit 
denen Schweine in Berührung kommen können, für Wildschweine unzu-
gänglich aufzubewahren, 

e) funktionsfähige Desinfektionsmöglichkeiten an den Ein- und Ausgängen 
der Ställe oder sonstigen Standorten einzurichten.  

f) sicherzustellen, dass 



i) der Betrieb nur mit Schutzkleidung betreten wird und diese unverzüg-
lich nach Verlassen des Stalls oder sonstigen Standorts abgelegt, ge-
reinigt und desinfiziert oder, im Falle von Einwegschutzkleidung, diese 
unverzüglich nach Gebrauch so beseitigt wird, dass eine Seuchenver-
breitung vermieden wird, 

ii) Schuhwerk vor dem Betreten und Verlassen des Betriebs sowie nach 
Verlassen eines Stalles oder sonstigen Standorts gereinigt und desin-
fiziert wird. 

g) Schweinehalter haben tagesaktuelle Aufzeichnungen über alle Personen, 
die im Betrieb Flächen besuchen, in denen Schweine gehalten werden, zu 
führen und diese der zuständigen Behörde auf Anfrage zur Verfügung zu 
stellen. 

1.2.2.  Auf öffentlichen oder privaten Straßen oder Wegen, ausgenommen auf 
betrieblichen Wegen, dürfen Schweine nicht getrieben werden. 

1.3. Die Verbringung von Schweinen, die in einem in der Pufferzone gelegenen Be-
trieb gehalten werden, in andere Mitgliedstaaten oder Drittländer ist verboten. Inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland dürfen die Schweine genehmigungsfrei ver-
bracht werden. 

III.  

Die unter Ziffer I und II getroffenen Anordnungen sind solange gültig, bis eine neue 
Allgemeinverfügung zur Gebietsfestlegung der Pufferzone und Festlegung der Seu-
chenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone betreffend die Afri-
kanische Schweinepest in Kraft tritt, längstens jedoch bis 31.01.2025. 

IV. 

1. Die sofortige Vollziehung der Regelungen unter I. und II. dieser Verfügung wird 
hiermit angeordnet. 
 

2. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als 
bekannt gegeben. 

 

Hinweis an Jagdausübungsberechtigte bezüglich des Aufrufs zur verstärkten 
Bejagung (Ziffer II 1.1.2): 

Falls es erforderlich wird, kann die zuständige Behörde nach den genannten Vorschrif-
ten Maßnahmen in Bezug auf die verstärkte Bejagung anordnen und dann, wenn eine 
unverzügliche und wirksame verstärkte Bejagung durch den Jagdausübungsberech-
tigten nach den der zuständigen Behörde vorliegenden Erkenntnissen nicht hinrei-
chend sichergestellt ist, kann die Behörde die Bejagung durch andere Personen als 



den Jagdausübungsberechtigten vornehmen lassen. In diesem Fall sind die Jagdaus-
übungsberechtigten verpflichtet, die Bejagung durch diese Personen zu dulden und 
die erforderliche Hilfe zu leisten.  

Sehen Jagdausübungsberechtigte sich nicht in der Lage, dem Aufruf zur verstärkten 
Bejagung zu folgen, so werden sie um einen frühzeitigen Hinweis gebeten, damit eine 
einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. 

Hinweis zur Bekanntmachung 
 

(1) Gemäß § 41 Abs. 4 S. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-Württem-
berg in Verbindung mit der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntma-
chungen des Rhein-Neckar-Kreises vom 05. April 2016 wird diese Allgemein-
verfügung im Internet unter der Adresse des Rhein-Neckar-Kreises www.rhein-
neckar-kreis.de unter der Rubrik Bekanntmachungen verkündet. 

(2) Die verkündete Allgemeinverfügung kann mit Begründung im „Amt 03 Büro des 
Landrats“ des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis in der Kurfürsten-Anlage 38-
40, 69115 Heidelberg, während der Öffnungszeiten des Landratsamts kosten-
los eingesehen werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Widerspruch beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürstenanlage 38-40, 
69115 Heidelberg oder bei jeder anderen Dienststelle des Rhein-Neckar-Kreises er-
hoben werden.  
 
  
Heidelberg, den 31.07.2024 

 

 

 


